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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.10.1967

Norm

JN §88 Abs2 B

Rechtssatz

Die Voraussetzung des gleichzeitigen "Einlangens" von Ware und Faktura ist dann gegeben, wenn die Ware mit der

Faktura dem Spediteur übergeben wird, der über Auftrag des Bestellers die Ware samt Faktura übernimmt und damit

für den Besteller nach § 429 ABGB Eigentum erwirbt.
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